
  

Projekt Carsharing
in der Stadt Pottenstein
   

In  Kooperation mit  unserem Partner,  der  mikar  GmbH &
Co.  KG,  Ulrichsberger  Straße  45,  94469  Deggendorf,
möchte  die  Stadt  Pottenstein  ihren  Bürgerinnen  und
Bürgern,  den  Vereinen  und  Institutionen  aber  auch  den
Gästen  unserer  Stadt  eine  neue  Form  der  Mobilität
bieten. 

Ein  vielseitiger  „9-Sitzer“  Opel  Movano  soll  als  flexible
Ergänzung  zum eigenen Fahrzeug und  zum öffentlichen
Nahverkehr  Jedermann  gegen  ein  geringes  Nutzungs-
entgelt  zur  Verfügung  gestellt  werden.  Alle  Bürgerinnen
und Bürger könnten später das Fahrzeug für ihre Zwecke
nutzen. Nähere Informationen zu dem Projekt erhalten Sie
unter www.mikar.de.

Projekt Carsharing; geplanter „9-Sitzer“
  

Gerne  laden  wir  Sie  ein,  dieses  innovative  Projekt  zu
unterstützen  und  einen  nachhaltigen  Beitrag  als  sozial
engagiertes  Unternehmen  zu  leisten.  Präsentieren  Sie
Ihren Betrieb auf unserem geplanten Bus als Partner und
fördern  Sie  das  Projekt,  um  die  Gebühren  für  die
öffentliche Nutzung attraktiv zu reduzieren.

Für alle weiteren Details und Ihre Fragen steht Ihnen der
Mitarbeiter der Firma 

mikar GmbH & Co. KG, 
Herr Tobias Haberzettl
Tel. 0176 41099900, E-Mail haberzettl@mikar.de

zur Verfügung. 

Wir bitten Sie, sich mit ihm in Verbindung zu setzen, damit
er  Ihnen,  falls  gewünscht,  ein  unverbindliches  Angebot
unterbreiten kann.

Im Voraus sage ich herzlichen Dank für Ihre Unterstützung
und würde mich freuen,  wenn das Projekt  Carsharing in
unserer Stadt neue Möglichkeiten eröffnet.

gez.
Frühbeißer, Erster Bürgermeister

Die online-Ausgaben  der  Amtsblätter  sind unter  dem Link
https://www.pottenstein.de/amtsblatt veröffentlicht.

Das  nächste  Amtsblatt  erscheint  am  21.  Mai  2021,
Redaktionsschluss: 10. Mai 2021
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Wasserversorgungseinrichtung Pottenstein;
Trinkwasseruntersuchungen
  

Bei der Wasserversorgungseinrichtung Pottenstein finden im ca. 14-tägigen Rhythmus mikrobiologische Untersuchungen
des  Trinkwassers  statt,  um  Entwicklungen  bzw.  Auffälligkeiten  bei  der  sporadisch  auftretenden  mikrobiologischen
Belastung festzustellen.  Mit den Untersuchungen wurde durch die Stadt Pottenstein das Büro Dr. Blasy – Dr.  Busse,
Eiching – Wasserlabor der Agrolab GmbH bzw. die analab Taubmann GmbH, Mainleus, beauftragt. Die Wasserproben
wurden direkt am Pumpwerk der Aschenbrunnenquelle gezogen. 

Bei den letzten fünf Messungen ergaben sich folgende Werte:

A = Probenahme vom 16.02.2021
B = Probenahme vom 04.03.2021
C = Probenahme vom 15.03.2021
D = Probenahme vom 29.03.2021
E = Probenahme vom 31.03.2021

A B C D E

mikrobiologische 
Untersuchungen

Einheit Ergeb-
nis

Ergeb-
nis

Ergeb-
nis

Ergeb-
nis

Ergeb-
nis

TrinkwV

Grenzwert

Methode

Enterokokken KBE/100 ml 0 0 0 0 0 0 DIN EN ISO 7899-2 : 2000-11

Koloniezahl bei 22 °C KBE/1ml 2 3 17 10 9 100 TrinkwV § 15 Abs. (1c) : 2001-05
(Stand 2020-06)

Koloniezahl bei 36 °C KBE/1ml 0 1 7 2 1 100 TrinkwV § 15 Abs. (1c) : 2001-05
(Stand 2020-06)

Coliforme Bakterien KBE/100 ml 3 13 5 3 8 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

E.coli KBE/100 ml 0 0 0 0 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

Des  Weiteren  werden  Trinkwasseruntersuchungen  nach  der  Eigenüberwachungsverordnung  (EÜV)  und
Trinkwasserverordnung durchgeführt. Die letzte aktuelle „Volluntersuchung“ fand am 19.08.2020 statt, beprobt wurde das
Wasser  an  der  Aschenbrunnenquelle.  Die  Ergebnisse  wurden  im  Amtsblatt  der  Stadt  Pottenstein  Nr.  02/2021  vom
26.02.2021  veröffentlicht;  des  Weiteren  sind  sie  auf  der  Homepage  der  Stadt  Pottenstein  unter
https://www.pottenstein.de/wasserversorgungseinrichtungen-trinkwasseruntersuchungen ersichtlich.

Pottenstein, 12.04.2021

STADT POTTENSTEIN

gez.

Frühbeißer
Erster Bürgermeister

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abwasserabgabe für Kleineinleiter
 
Befreiung von der Abwasserabgabe 2020
  

Demnächst  wird durch die  Stadt  Pottenstein  die  Veranlagung der  Abwasserabgabe für  das Jahr  2020 vorgenommen.
Grundstückseigentümer, die im Besitz einer Kleinkläranlage sind, können nur befreit werden, wenn folgende Aufzeichnung
aus dem Betriebstagebuch vorgelegt  wird:  Der  Nachweis über die durchgeführte Wartung mit  dem Ergebnis der
Schlammspiegelung.

Sofern eine Schlammbeseitigung erforderlich ist, ist hierüber eine Bescheinigung über die ordnungsgemäße Beseitigung
(Abfuhr an eine Kläranlage / Beseitigung nach dem Abfallrecht/landwirtschaftliche Ausbringung nach der Klärschlamm-
verordnung) einzureichen.

Um Vorlage der entsprechenden Nachweise – soweit noch nicht geschehen - bei der Stadt Pottenstein, Kämmerei, Zimmer
Nr. 5, bis spätestens 12.05.2021 wird gebeten.
E-Mail: monika.einert@pottenstein.bayern.de    Fax: 09243/708-10 

https://www.pottenstein.de/wasserversorgungseinrichtungen-trinkwasseruntersuchungen
mailto:monika.einert@pottenstein.bayern.de
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----------------------------------------------------------------------

Aus dem Standesamt

Beim Standesamt Pottenstein wurden in der Zeit vom 16.03.
bis  13.04.2021  die  Sterbefälle  folgender  Personen
beurkundet;  die  schriftliche  Einwilligung  der  Angehörigen
zur Veröffentlichung liegt vor: 

17.03.2021: 
Frau Dorothea Maria Krellner, geb. Rupprecht,
Elbersberg

06.04.2021:
Herr Alfred Georg Hofmann, Trägweis
  

--------------------------------------------------------------------

 

Aktuelles aus dem Tourismusbüro

Prospekte 2021

Neu  eingetroffen  ist  der  umfangreiche
Flyer „Pottensteiner Erlebnismeile 2021“ –
eine wichtige Info für alle Gastgeber und
Gäste  unserer  Gemeinde.  Auch  alle
weiteren  relevanten  Prospekte  sind
aktuell  bei  uns  verfügbar  (Gästejournal
Fränkische Schweiz, etc.). 

Eine Abholung ist derzeit leider nur nach
telefonischer Anmeldung über unser Büro
möglich (09243/70841). 
Wir bitten dennoch alle darum, sich rege an den Prospekten
zu bedienen. Herzlichen Dank!

Belegungsplan  /  Zimmer-  und  Wohnungs-
vermittlung
Wann  übernachten  zu  touristischen  Zwecken  wieder
gestattet  ist,  lässt  sich  momentan  immer  noch  nicht

abschätzen.  Dennoch  –  der  Drang  nach  Urlaub  ist
ungebrochen. Daher bitten wir alle Gastgeber darum, ihre
Belegtdaten sowie den gesamten Beherbergungsbetrieb im
Internet zu aktualisieren.
 

Meldescheine abholen
Wir weisen alle Gastgeber darauf hin,  sich rechtzeitig mit
den  benötigten  Meldescheinen  einzudecken.  Bitte  im
Tourismusbüro den Bedarf abholen.

Mitteilung über Festvermietung
Wie auch im zurückliegenden Jahr bitten wir alle Vermieter,
die  ihre  Zimmer  bzw.  Ferienwohnungen  an  Arbeiter  fest
vermietet  haben  bzw.  vermieten,  uns  dies  zuverlässig
mitzuteilen.

Neues  Buch  „Zeugnisse  des  Glaubens“  –
Kirchen,  Kapellen  und  Wegkreuze  rund  um
Pottenstein
Im März ist  der  dritte  Band aus der  Reihe „Pottensteiner
Heimatgeschichte“  neu  erschienen.  Darin  sind  informativ
und  übersichtlich  sämtliche  Kirchen,  Kapellen  und
Wegkreuze  in  der  Gemeinde  Pottenstein  aufgeführt  und
beschrieben.  Eine  lohnenswerte  Broschüre  für  alle
Gemeindebürger und Interessierte. 
  

Das  Buch  ist  zum  Preis  von  €  9,80  im  Tourismusbüro
Pottenstein,  in  der  Postfiliale  „Bei  Vroni“,  an  der  TOTAL-
Tankstelle und im Kaufhaus Seyferth erhältlich. 
Das Buch kann auch telefonisch oder  per  Mail  über  uns
bestellt  werden. Bitte beachten Sie dazu den Hinweis auf
Seite 11 im Amtsblatt.

Neuer Kirchenführer
Ebenfalls druckfrisch ist der erste Kirchenführer (A5-Format,
24 Seiten) zu allen acht Kirchen in unserer Gemeinde zum
Preis  von € 2,50 im Tourismusbüro erhältlich.  Der  Führer
kann  zeitnah  auch  in  den  jeweiligen  Kirchen  käuflich
erworben werden.
 

Die besten Wünsche für 2021
Für  die  anstehende  Saison  2021  wünsche  ich  allen
touristischen  Partnern  und  auch  uns  im  Tourismusbüro
Zuversicht und Optimismus. Mal schauen, was die nähere
Zukunft bringt, spannend wird es allemal. 
Wenn der Tourismus in der gewohnten Form wieder anläuft,
sind  wir  alle  auf  jeden  Fall  wieder  sehr  gut  darauf
vorbereitet und für unsere Gäste gut gerüstet. Lasst uns alle
positiv nach vorne blicken! 

  

Pottenstein, 09.04.2021
gez.
Thomas Bernard
Tourismusbüro Pottenstein

Rathaus, Tourismusbüro 
und Bauhof geschlossen
  

Aufgrund der Corona-Pandemie haben das Rathaus der
Stadt Pottenstein, das Tourismusbüro und der Bauhof für
den  allgemeinen  Publikumsverkehr  weiterhin  geschlos-
sen. Die Bürger/innen werden gebeten, die Angelegen-
heiten  telefonisch bzw. per E-Mail zu erledigen. 

In dringenden und unaufschiebbaren Fällen können Sie 
unter folgenden Rufnummern einen Termin vereinbaren:  

• Zentrale / Vorzimmer 09243/708-0

• Tourismusbüro 09243/708-41 oder -42

• Einwohnermelde-/Passamt 09243/708-33 oder -32

• Standesamt 09243 /708-30 oder -19

• Kämmerei / Kasse 09243 / 708-22 / -26

• Haupt-/Bauverwaltung 09243/708-14, -15
oder 708 -19

   ----------------------------------------------
Der Recyclinghof hat geöffnet: 
Do. 16 - 18 Uhr und Sa. 9 - 11 Uhr  
Bitte eine Mund-Nasen-Schutz-Maske tragen und die 
erforderlichen Abstandsregeln beachten!
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 Stadt Pottenstein       
Forchheimer Str.1, 91278 Pottenstein, Tel.: 09243/708-0

Die Stadt Pottenstein hat in der Abteilung Finanzverwaltung die Stelle des

Kassenverwalters  (m/w/d)

voraussichtlich ab November 2021 in Vollzeit zu besetzen. Die Einstellung erfolgt unbefristet.

Das Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen: 

• Leitung des Sachgebietes Stadtkasse

• Organisation, Überwachung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs

• Abrechnung der Zahlstellen und Kassenautomaten

• Mitwirkung in der Finanzbuchhaltung bei Abschlussarbeiten

• Liquiditätsplanung (Kassenkredite und Geldanlagen)

• Forderungsanmeldungen im Insolvenz- und Versteigerungsverfahren

• Durchführung des Mahn- und Vollstreckungswesens

• Erstellen der Kassenabschlüsse

  
Wir erwarten:

• eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Verwaltungsfachangestellten (Angestelltenlehrgang I) 

• fundierte Kenntnisse im Verwaltungs- und Haushaltsrecht einschließlich der kommunalen Kameralistik

• Eigenverantwortung, Bürgerfreundlichkeit und selbständiges Arbeiten 

• gute EDV-Kenntnisse 

  
Wir bieten:

• eine unbefristete Einstellung mit den üblichen Sozialleistungen des öffentlichen Dienstes 

• leistungsgerechtes Entgelt nach den Bestimmungen des TVöD 

• einen anspruchsvollen, interessanten und vielseitigen Arbeitsplatz, Fortbildungsmöglichkeiten 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung, die Sie bitte mit den
üblichen Unterlagen bis  spätestens Montag, den 17.  Mai 2021  an die  Stadt  Pottenstein,  Forchheimer Str.  1,  91278
Pottenstein,  senden.  Wir  bitten  Sie  insbesondere  anzugeben,  ab  wann  Sie  die  Stelle  antreten  können.  Bei  gleicher
Eignung werden Schwerbehinderte (m/w/d) bevorzugt berücksichtigt.
 
Ihre im Zusammenhang mit dieser Stellenausschreibung übermittelten personenbezogenen Daten werden ausschließlich behördenintern durch die
mit der Einstellung betroffenen Sachgebiete sowie der Personalvertretung bearbeitet. Die Daten werden nach Abschluss der Bewerberauswahl
noch maximal 6 Monate aufbewahrt.  Näheres ist  der Information nach Art.  13 DSGVO zu entnehmen, sie ist  auf der Internetseite der Stadt
Pottenstein abrufbar.

  
Für Rückfragen steht Ihnen der Geschäftsleiter, Herr Gerhard Thiem-Förster, unter der Rufnummer 09243/708-19 zur 
Verfügung.

  Meldung aus dem Fundbüro

Im Fundbüro der Stadt Pottenstein wurden folgende Fundsachen abgegeben:

12.04.2021: 2 Haustürschlüssel mit blauem Anhänger

Kontakt Fundbüro: Tel. 09243 / 708-32 oder 708-33
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Mitteilungen anderer 
Behörden und Stellen 
  

Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde Pottenstein
  

Gottesdienste im Mai in Pottenstein

• 09.05.2021, 9.00 Uhr: Gottesdienst in der 
Johanneskirche

• 23.05.2021, 9.00 Uhr: Gottesdienst zum 
Pfingstsonntag in der Johanneskirche

Bitte denken Sie in den Gottesdiensten an die FFP2-Maske
und an die notwendigen Sicherheitsabstände.

Aktuelle Veränderungen können Sie der Tagespresse und
den  Aushängen  an  der  Kirche,  am  Rathaus  und  bei
„Schmitt’s Allerlei“ entnehmen.

Es grüßt Sie herzlich Ihre Pfarrerin Heike Öffner

--------------------------------------

  

Blutspende zum Wunschtermin
BSD führt Terminreservierungen ein
   

Nach  erfolgreicher  Testphase  baut  der  Blutspendedienst
des  Bayerischen  Roten  Kreuzes  (BSD)  die  mobile  Blut-
spende  mit  Terminreservierung  ab  sofort  bayernweit  aus
und schafft damit einen weiteren Service für Lebensretter.
Bis zum Jahresende 2021 soll für alle mobilen Blutspende-
termine eine Terminreservierung erforderlich sein.

Die  Terminreservierung  reduziert  Wartezeiten  beim  Blut-
spendetermin, schafft Verbindlichkeit, und ist eine wertvolle
Unterstützung des bestehenden Hygienekonzepts. 

Interessierte reservieren sich mit einem Link unter Angabe
ihres  Namens  und  ihrer  Spendernummer  ihren  Wunsch-
termin. Erstspenderinnen und Erstspender können sich mit
ihrem Namen, dem Geburtsdatum und ihrer E-Mail-Adresse
einen Termin buchen. 

Der  entsprechende  Link  bzw.  QR-Code  findet  sich  im
Rahmen  unserer  Termin-Kommunikation  in  den  Einla-
dungen,  bei  der  Terminsuche  auf  der  Homepage,  in  der
Blutspende-App sowie auf Plakaten und Flyern.

Alle  Blutspendetermine,  für  die  eine  Terminreservierung
vorab erforderlich ist,  sind mit  dem Hinweis  „Bitte  Termin
reservieren!" gekennzeichnet. 

Eine  Online-Reservierung  ist  90  Tage  und  bis  zu  zwei
Stunden vor dem Blutspendetermin möglich.

Alle wichtigen Informationen zu diesem Thema, sowie
exakte Anleitungs-Schritte zur Reservierung sind unter

 www.blutspendedienst.com/terminreservierung

zusammengefasst.

Spendewillige,  die  ohne  Terminreservierung  zum  Blut-
spendetermin  kommen,  werden  in  der  Übergangsphase
selbstverständlich nicht  weggeschickt,  müssen jedoch mit
längeren Wartezeiten rechnen.

Alle  Blutspendetermine  sowie  eventuelle  Änderungen,
aktuelle  Maßnahmen  und  Informationen  rund  um  das
Thema Blutspende in Zeiten von Corona sind unter

0800 11 949 11 
zwischen  8.00  Uhr  und  17.00  Uhr  oder  unter
www.blutspendedienst.com tagesaktuell abrufbar. 

Es  wird  aufgrund  der  aktuellen  Situation  dringend
empfohlen,  kurz vor dem Blutspendetermin nochmals
mittels  genannter  Möglichkeiten  zu  prüfen,  ob  und
wann der Termin stattfindet.

Hintergrundinformationen über die
Blutspende in Bayern:
 
Wer Blut spenden kann:
Blut  spenden  kann  jeder  gesunde  Mensch  ab  dem  18.
Geburtstag  bis  einen  Tag  vor  dem  73.  Geburtstag.
Erstspender  können  bis  zum  Alter  von  64  Jahren  Blut
spenden. Das maximale Spenderalter für Mehrfachspender
ist ein Alter von 72 Jahren (d.h. bis einen Tag vor dem 73.
Geburtstag). Bei Mehrfachspendern über 68 Jahren und bei
Erstspendern  über  60  Jahren  erfolgt  die  Zulassung nach
individueller ärztlicher Beurteilung. Frauen können viermal,
Männer  sechsmal  innerhalb  von  zwölf  Monaten  Blut
spenden.  Zwischen  zwei  Blutspenden  muss  ein  Mindest-
abstand von 56 Tagen liegen. 

Zur  Blutspende  mitzubringen ist  unbedingt  ein  amtlicher
Lichtbildausweis wie Personalausweis, Reisepass oder
Führerschein (jeweils das Original)  und der Blutspende-
ausweis.  Bei  Erstspendern  genügt  ein  amtlicher  Licht-
bildausweis.  Spendewillige  mit  grippalen  oder
Erkältungs-Symptomen  und  Menschen  mit  direktem
Kontakt  zu  Coronavirus  (SARS-CoV-2)-Erkrankten
werden nicht  zur Spende zulassen.  Auf  allen angebo-
tenen  Terminen  besteht  eine  unumgängliche  Masken-
pflicht.

  
Darum ist Blutspenden beim BRK so wichtig:
Allein in Bayern werden täglich etwa 2.000 Blutkonserven
benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder
verletzten Menschen geholfen werden. Eine Blutspende ist
Hilfe,  die  ankommt  und  schwerstkranken  Patienten  eine
Überlebenschance gibt.

 
Der Blutspendedienst des BRK (BSD):
Der  BSD wurde 1953 vom Bayerischen Roten  Kreuz  mit
dem Auftrag gegründet, die Versorgung mit Blutprodukten in
Bayern  sicherzustellen.  Er  trägt  die  Rechtsform  einer
gemeinnützigen  GmbH.  Als  modernes  pharmazeutisches
Unternehmen  ist  der  BSD  heute  ein  aktiver  Partner  im
bayerischen  Gesundheitswesen.  Mit  seinen  ca.  670
engagierten  Mitarbeitern  sowie  zusätzlich  mehr  als  240
freiberuflich tätigen Untersuchungsärzten und rund 12.500
ehrenamtlichen  Helfern  aus  den  73  Kreisverbänden  des
BRK  organisiert  der  BSD jährlich  ungefähr  4.400  mobile
und 1.100 stationäre Blutspendetermine.

 
Spenderservice:
Alle  Blutspendetermine  und  weiterführende  Informationen
für  Spender  und  an  der  Blutspende  Interessierte,
beispielsweise  zum  kostenlosen  Gesundheitscheck,  sind
unter der Hotline des Blutspendedienstes 0800 11 949 11
(kostenfrei)  zwischen  8.00  Uhr  und  17.00  Uhr  oder
unter www.blutspendedienst.com im Internet abrufbar.

Wir empfehlen unsere Blutspende-App für iOS und Android
(www.spenderservice.net):  Individuelle  Spendeinfos,
Terminerinnerungen und Blutspende-Forum.

https://r.mail-relay.blutspendedienst-bayern.de/tr/cl/gKjIHl6-RjWlVjYSZRsZA-Okmh4_5FUDQ5PJsrTFy3km6ZL15SLSwXqBAosKMDYseKxdC1oRWFtzpKQBLQcIGcWeWCvvUy13Pac1ER6e9YWmUs5kPqt-yZtteLNiuugnf8bmp_DskJVr7CWE5ad7ThgZRY7Zj592LRpDU8g9n7Cb1Xtk0nFkv5Lwfn6XTg8pYzkiXImKvY8XrHfWnIaMMcIn_0Y
https://r.mail-relay.blutspendedienst-bayern.de/tr/cl/N1H9eU_UArzBUrCmgSYuPW8qkS3dypzOqkBfm3l-npMCdTuI86JM-DDwVnH00Eq3y9-rtnrzjc4fFmlALUFJFlsful7nVZdsEC1MmI4ibJI4DrnVEKcNnZ4U8q39xA0Fgev7SrzAFL_hDOjgP9ljHqWh7xvLGNFlCyam9aIrSP3Wb9jMy8Ka1PJIAWvl7hxJMQKla7xiYWwQL42knwaeBEih
http://www.blutspendedienst.com/
http://www.blutspendedienst.com/terminreservierung


Amtsblatt Nr. 04/2021 Seite 6 23. April 2021

Jagdgenossenschaft Gößweinstein III -
Kleingesee
 

Aufgrund der anhaltenden pandemischen Lage entfällt  die
Mitgliederversammlung  der  Jagdgenossenschaft  Göß-
weinstein III – Kleingesee für das Jahr 2021.

gez.
Benedikt Brendel
Jagdvorsteher

-------------------------------------------------------------

Amt für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken

Gz.: L-A 7574-1046

Freiwilliger Landtausch 

Tüchersfeld
VKZLE 221 067

Stadt Pottenstein, Landkreis Bayreuth

Beschluss

Nach § 103 c Abs. 2 in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 2
und  §  86  Abs.  2  Nr.  1  des  Flurbereinigungsgesetzes
(FlurbG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom
16.  März  1976  (BGBl I S. 546),  zuletzt  geändert  durch
Gesetz  vom 19. Dezember 2008 (BGBl  I  S. 2794),  ergeht
folgender Beschluss:

I.

Der Freiwillige Landtausch Tüchersfeld wird angeordnet.

Die  Anordnung  gilt  für  das  vom  Amt  für  Ländliche
Entwicklung  Oberfranken  festgestellte  Verfahrensgebiet.
Die  Begrenzung  des  Verfahrensgebietes  ist  in  der
anliegenden  Gebietskarte,  die  Bestandteil  des  ent-
scheidenden Teils dieses Beschlusses ist,  flurstücksgenau
dargestellt.

 

II.

Dieser  Beschluss  wird  von  der  Stadt  Pottenstein  amtlich
bekannt gemacht.

Der Beschluss und die Gebietskarte liegen im Rathaus der
Stadt  Pottenstein  zwei  Wochen  lang  nach  dem  Tag  der
amtlichen  Bekanntmachung  zur  Einsichtnahme  aus  und
können  dort  während  der  Dienststunden  eingesehen
werden.

Inhaber  von  Rechten,  die  nicht  aus  dem  Grundbuch
ersichtlich  sind,  aber  von  dem  Freiwilligen  Landtausch
betroffen  werden,  werden  aufgefordert,  diese  Rechte
innerhalb von drei Monaten – gerechnet vom ersten Tage
der Bekanntmachung dieses Beschlusses – beim Amt für
Ländliche  Entwicklung  Oberfranken,  Nonnenbrücke  7a
(Postanschrift:  Postfach 11 01 64,  96029  Bamberg)
anzumelden. Die Rechte sind auf Verlangen dem Amt für

Ländliche  Entwicklung  innerhalb  einer  vom  Amt  zu
setzenden weiteren Frist nachzuweisen.

Werden die Rechte erst  nach Ablauf der vorbezeichneten
Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann das Amt für
Ländliche  Entwicklung  die  bisherigen  Verhandlungen  und
Festsetzungen gelten lassen.

  
Gründe

Die  Tauschpartner  haben  den  Freiwilligen  Landtausch
Tüchersfeld  zur  Verbesserung der  Agrarstruktur  beantragt
und  glaubhaft  gemacht,  dass  sich  seine  Durchführung
verwirklichen  lässt.  Der  Freiwillige  Landtausch war  daher
nach § 103 c FlurbG anzuordnen.

 
Hinweise

Rechtsbehelfsbelehrung
  

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach
dem  ersten  Tag  der  öffentlichen  Bekanntmachung
Widerspruch  eingelegt  werden.  Der  Widerspruch  ist
schriftlich  oder  zur  Niederschrift  beim  Amt  für  Ländliche
Entwicklung Oberfranken, Nonnenbrücke 7a (Postanschrift:
Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg) einzulegen. Er kann
auch  per  E-Mail  mittels  eines  mit  einer  qualifizierten
elektronischen  Signatur  versehenen  Dokuments  unter
der  Adresse  poststelle@ale-ofr.bayern.de eingelegt  wer-
den.

Informationspflichten nach Art. 14 Datenschutz-
Grundverordnung
 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken erhebt zur
Erfüllung  der  dem  Amt  nach  dem  FlurbG  zugewiesenen
öffentlichen Aufgaben im Freiwilligen Landtausch Daten der
Grundeigentümer  bei  den  zuständigen  Grundbuchämtern
und Ämtern für Digitalisierung, Breitband und Vermessung.
Verantwortlich  für  die  Verarbeitung  dieser  personen-
bezogenen  Daten  ist  das  Amt  für  Ländliche  Entwicklung
Oberfranken,  Nonnenbrücke  7a,  96047  Bamberg,
(Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg), Telefon
0951 837-0, poststelle@ale-ofr.bayern.de.

Weitere Informationen über die Verarbeitung dieser Daten
und die diesbezüglichen Rechte der betroffenen Personen
können im Internet unter 

http://www.landentwicklung.bayern.de/oberfranken/ 

unter  „Datenschutz“  abgerufen  werden.  Alternativ  können
die  betroffenen  Personen  auch  Informationen  beim
behördlichen  Datenschutzbeauftragten  (Amt  für  Ländliche
Entwicklung  Oberfranken,  Nonnenbrücke  7a,  96047
Bamberg,  Telefon  0951  837-0,  datenschutz@ale-
ofr.bayern.de) erhalten.

Zum Zweck  einer  ggf.  erforderlichen  Zahlungsabwicklung
werden  die  hierfür  notwendigen  Daten  dem  Verband
für  Ländliche  Entwicklung  Oberfranken  in  Bamberg
übermittelt.

Bamberg, den 24.03.2021

gez.

Dipl.-Ing. Winkler

Ltd. Baudirektor

mailto:poststelle@ale-ofr.bayern.de
mailto:poststelle@ale-ofr.bayern.de
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Abdruck der Gebietskarte im Amtsblatt nicht maßstabgsgetreu



Amtsblatt Nr. 04/2021 Seite 8 23. April 2021

Umgang mit Reisighaufen 
und Hackschnitzelgut

Jedes  Jahr  wird  der  Gehölzschnitt  von  Bäumen  und
Sträuchern außerhalb des Waldes von Oktober bis 01.03.
eines Jahres durchgeführt, um unsere heimischen Tiere in
ihren Lebensstätten nicht zu stören oder zu beeinträchtigen.

Die  Reisighaufen  und/oder  das  Hackschnitzelmaterial
bleiben oft liegen und werden in den meisten Fällen erst im
April,  Mai  oder  Frühsommer  abtransportiert  oder
weiterverarbeitet. 

Wir  beobachten,  dass  Tiere  diese  Reisighaufen  aber  als
Lebensraum  nutzen,  wenn  diese  nicht  vor  Mitte  März
entfernt werden. So bauen beispielsweise Vögel ihre Nester
darin und brüten dort.  Wird der Reisighaufen dann in der
Brutzeit entfernt, verlieren die Tiere ihre Lebensstätte und
ihren Nachwuchs. 

Nach § 39 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, wild lebende
Tiere  mutwillig  zu  beunruhigen  oder  ohne  vernünftigen
Grund  zu  verletzen  oder  zu  töten.  Zudem  ist  auch  die
Zerstörung  oder  Beeinträchtigung  von  Lebensstätten
wildlebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund
laut § 39 Abs. 3 BNatSchG verboten. 

Um dies zu vermeiden, möchten wir Sie bitten, die durch
Gehölzschnitt  entstandenen  Reisig-/Hackschnitzelhaufen,
die bis jetzt noch nicht abtransportiert oder weiterverarbeitet
wurden,  frühestens  im  Oktober  und  spätestens  bis  zum
15.  März  nächsten  Jahres  abzutransportieren  oder  zu
verarbeiten. 

Wir danken im Voraus für Ihre Unterstützung! 

Landratsamt Bayreuth 
- untere Naturschutzbehörde -

Informationen zum FFH-Monitoring 
„Grünes Koboldmoos“ 

Anstehende  Kartierarbeiten  in  Ihrem  Gemeindegebiet  im
Rahmen des Natura-2000 Monitorings der FFH-Art „Grünes
Koboldmoos“ 

 
Worum geht es beim FFH-Monitoring? 
Die Europäische Union hat 1992 die Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie  (FFH-RL)  erlassen.  Damit  sollen  europaweit
besonders bedeutsame Lebensraumtypen sowie Tier-  und
Pflanzenarten in einem günstigen Zustand erhalten werden.
Als  bekanntester  Beitrag  zur  Umsetzung  der  FFH-RL
wurden sogenannte FFH-Gebiete ausgewiesen. Sie bilden
gemeinsam  mit  den  Vogelschutzgebieten  (SPA)  das
europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000. 

Durch Artikel 11 der FFH-RL sind die Mitgliedsstaaten zur
regelmäßigen  Überwachung  (Monitoring)  der  FFH-
Schutzgüter  (Arten  und  Lebensräume)  verpflichtet.  Das
Monitoring  beschränkt  sich  dabei  nicht  auf  FFH-Gebiete,
sondern ist im gesamten Verbreitungsgebiet des jeweiligen
Schutzgutes durchzuführen.  Die Flächen werden dabei  in
keiner Weise beschädigt, noch wird die bisherige Nutzung
der Flächen durch das FFH-Monitoring eingeschränkt. 

Wie läuft das FFH-Monitoring ab? 
Im  Rahmen  des  bundesweiten  Verfahrens  unterliegen  in
Bayern  91  Lebensraumtypen  und  258  Arten  dem  Moni-
toring. Die Bayerische Forstverwaltung ist zuständig für die
Wald-Lebensraumtypen und für diejenigen Arten, die eine
besonders enge Bindung an Wälder haben (ggf. auch auf
Teil-Lebensräumen außerhalb des Waldes). Die Bayerische
Landesanstalt  für  Wald  und  Forstwirtschaft  (LWF)
koordiniert  die  Arbeiten.  Für  alle  übrigen  FFH-Lebens-
raumtypen,  Tier-  und  Pflanzenarten  ist  die  Naturschutz-
verwaltung  zuständig.  Koordination  und  Kartierungen
obliegen dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU). 
Das  Monitoring  findet  auf  Vorkommen  der  Arten  und
Lebensraumtypen  statt,  die  über  eine  Zufallsstichprobe
ermittelt  wurden.  Diese  ausgewählten  Monitoringflächen
dienen  der  Dauerbeobachtung  der  FFH-Schutzgüter.  Sie
spiegeln  in  der  Summe  den  Zustand  des  Gesamt-
vorkommens  repräsentativ  wider.  Für  ein  objektives
Ergebnis  sollten  sie  genauso
bewirtschaftet  werden  wie
vergleichbare  Flächen,  die  nicht  im
Rahmen  des  FFH-Monitorings
beobachtet werden. 
Die  Nutzung  der  Flächen  wird  also
nicht eingeschränkt. 

Um welche Schutzgüter geht es?
In  Ihrer  Gemeinde  kommt  als
Schutzgut das Grüne Koboldmoos
(Buxbaumia viridis) vor. 

                  Foto: Klaus Stangl

Was passiert mit den Kartierergebnissen? 
Die Daten fließen in eine bundesweite Auswertung ein. Alle
sechs Jahre berichten die Mitgliedstaaten an die EU über
den Zustand der Arten und Lebensräume. Momentan läuft
der  vierte  Berichtszeitraum (2019 –  2024).  Der  deutsche
Bericht  an  die  EU  sowie  der  daraus  erstellte  EU-
Gemeinschaftsbericht werden im Internet veröffentlicht. Es
finden keine Auswertungen auf Einzelflächen statt. 

Weitere Informationen und örtliche 
Ansprechpartner:

Rechtsgrundlage (FFH-RL / Text und Anhänge): 
https://www.bfn.de/infothek/textsammlung-
naturschutzrecht.html#c43425
  

Allgemeine  Informationen  zum  FFH-Monitoring  sowie
zum nationalen Bericht 2019: 
https://www.bfn.de/0316_natura2000.html
 

Allgemeine Informationen zur Umsetzung der FFH-RL in
der Bayerischen Forstverwaltung: 
http://www.lwf.bayern.de/biodiversitaet/natura2000/index
.php

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Bayreuth.
Bei  fachlichen  Rückfragen  steht  Ihnen  die  Fachstelle
Waldnaturschutz  Ihres  Regierungsbezirks  oder  Frau
Barbara  Scholz  an  der  Landesanstalt  für  Wald  und
Forstwirtschaft  (LWF,  barbara.scholz@lwf.bayern.de)  zur
Verfügung. 

http://www.lwf.bayern.de/biodiversitaet/natura2000/index.php
http://www.lwf.bayern.de/biodiversitaet/natura2000/index.php
https://www.bfn.de/0316_natura2000.html
https://www.bfn.de/infothek/textsammlung-naturschutzrecht.html#c43425
https://www.bfn.de/infothek/textsammlung-naturschutzrecht.html#c43425
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Hilfe bei psychischen
Krisen
Krisen sind Teil des Lebens. Jede Veränderung, das Gefühl
in einer Sackgasse zu stecken oder fehlende Perspektiven
können zu einer psychischen Überlastung führen, aufgrund
derer man sich professionelle Beratung und Unterstützung
wünscht.
Beim  Krisendienst  Oberfranken  erhalten  Sie  qualifizierte
Hilfe bei psychischen Krisen und psychiatrischen Notfällen,
unabhängig von Geschlecht, Bildung, Herkunft und Beruf. 
Rufen Sie an, wenn Sie alleine nicht mehr weiter wissen –
je  früher,  desto besser!  Denn kompetente Hilfe kann den
Weg aus der Krise erleichtern. 

Die  Leistungen  des  Krisendienstes  sind  für  die
Anrufenden kostenfrei. 

0800 / 655 3000 

Der  Krisendienst  Oberfranken  ist  ein  Teil  des  Netzwerks
Krisendienste Bayern. 
Betreiber  der  Leitstelle  und der  mobilen Einsatzkräfte  vor
Ort  ist  ein  Verbund aus Trägern  der  Freien  und Privaten
Wohlfahrtspflege.
Bezirk  Oberfranken,  Cottenbacher  Straße  23,  95445
Bayreuth

www.krisendienste.bayern/oberfranken

  

Historisches Foto gesucht
Zur  Fertigstellung  meines  Pottenstein-Rundgangs  zum
Jubiläum  „1700  Jahre  jüdisches  Leben  in  Deutschland“
suche  ich  noch  ein  historisches  Foto  des  Kaufhauses
Minkowski, heute Fischergasse 12, vor 1965  .   

Kontaktaufnahme:  Melanie  Schulz,  Zert.  Natur-  und
Landschaftsführerin, Leienfels, 09244/982944

Mein  großer  Dank  gilt  schon  jetzt  allen  Zeitzeugen,  die
durch  ihre  einmaligen  persönlichen  Erinnerungen  mein
Bücherwissen über  das  Kaufhaus Minkowski  verlebendigt
haben!
gez. Melanie Schulz

Deutscher Musikrat

Ausschreibungen für Landmusik starten - Deutscher 
Musikrat unterstützt Musik im ländlichen Raum mit 
neuem Förderprogramm

Unter dem Titel  „Landmusik“  startet  der  Deutsche Musikrat
ein  neues  Förderprogramm,  das  mit  Fördermitteln  der
Beauftragten  der  Bundesregierung  für  Kultur  und  Medien
(BKM)  durchgeführt  wird.  Ziel  ist  die  Stärkung  des
Musiklebens im ländlichen Raum, um so einen Beitrag zur
qualitativen Annäherung von urbanen und ländlichen Räumen
zu leisten. Es werden Konzerte und Initiativen gefördert, die
Musik im ländlichen Raum erlebbar machen und die Identi-
fikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Region festigen.
Die Ausschreibungen gingen am 1. April 2021 online.

Das  Förderprogramm  wirkt  in  zwei  Bereichen:  In  der
Projektförderung  können  Institutionen,  Gruppen  oder
Einzelpersonen  für  kulturelle  Projekte  im  ländlichen  Raum
zwischen 2.000 € und 10.000 € Fördermittel beantragen. Die
Projektförderung  richtet  sich  an  Profis  und  Laien:

Antragsberechtigt  sind  Initiativen  von  Bürgerinnen  und
Bürgern  oder  Einzelpersonen,  Kultur-  und  Bildungsinstitu-
tionen (Musikschule, Kirche, Kulturverein, Schule, usw.) und
kommunal oder bürgerschaftlich getragene Einrichtungen.

Ein weiterer Bestandteil des Programms ist die Auszeichnung
„Landmusikort des Jahres“: einmal im Jahr werden 13 Kom-
munen und Landkreise aus dem ländlichen Raum für bereits
laufende, kreative Ideen ausgezeichnet. Unter ihnen werden
drei Bundespreisträger gekürt, die Preisgelder von 30.000 €,
20.000 € und 10.000 € erhalten. Die vergebenen Preisgelder
fließen in  kulturelle  Projekte  vor  Ort.  Fortbildungsangebote
runden  das  Programm  ab:  In  Zusammenarbeit  mit  vier
Landesmusikakademien werden Schulungen für haupt-  und
nebenamtliche Akteure angeboten.

In beiden Bereichen, Projektförderung und „Landmusikort des
Jahres“,  entscheidet  eine  unabhängige  fachkundige  Jury
unter Vorsitz von Prof. Dr. Ulrike Liedtke über die Verteilung
der Fördermittel. 

Einsendeschluss  ist  der  14.05.2021,  die  Fördergelder
sollen ab Juli ausgezahlt werden. 
Nähere Informationen auf https://www.landmusik.org/
  

Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH
Dr. Tilman Schlömp, Programmleitung Landmusik
Tel.: 0228 – 2091 147, schloemp  @  musikrat.de  
  

Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH
Dr. Anke Steinbeck, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: 0228 – 2091 165, steinbeck  @  musikrat.de  
  

--------------------------------------------------------------
  

  

Hochwasser-Check - Mitmachen und 

Hochwassercheck – Mitmachen und 
Hochwasserschützer werden

Ob Flusshochwasser,  hohes  Grundwasser  oder  Sturzfluten
infolge  von  Starkregen:  Von  Hochwasser  können  fast  alle
Menschen in Bayern betroffen sein.

Mit der richtigen Vorbereitung können Sie Gefahren für sich
und  Schäden  an  Ihrem Besitz  verringern  oder  sogar  ganz
vermeiden. Je früher und intensiver Sie sich mit den Themen
Hochwasservorsorge und -schutz beschäftigen, desto besser.

Möchten Sie wissen, wie gut Sie bereits auf ein Hochwasser
vorbereitet sind? Dann machen Sie den Hochwasser-Check!
Hochwasser.Info.Bayern  hat  für  verschiedene  Akteure
individuelle  Online-Fragenkataloge  entwickelt.  Neben
Kommunen können  Bürgerinnen  und  Bürger,  Unternehmer,
Landwirte,  Architekten  sowie  Stadt-  und  Landschaftsplaner
damit prüfen, wie gut sie auf ein Hochwasser vorbereitet sind.
Im  Anschluss  erhalten  diese  ein  Informationspaket  mit
Hinweisen und Tipps rund um das Thema Hochwasser. 

Haben  Sie  alle  Fragen  des  Hochwasser-Checks
beantwortet, können Sie unabhängig vom Ergebnis an einer
Verlosung teilnehmen. Sie haben die Chance auf eine von
30 Profi-Wetterstationen.  Damit  behalten Sie das  aktuelle
Wetter  immer  im  Blick!  Die  Funkwetterstation  mit  6-in-1-
Multisensor  und  WLAN  misst  neben  Niederschlag,
Temperatur,  Luftfeuchtigkeit  auch  Windrichtung/-
geschwindigkeit,  Luftdruck  und  UV-Strahlung.  Aus  den
gesammelten  Daten  werden  lokale  Wettertrend-
Vorhersagen errechnet. 

Nähere Infos unter www.Hochwasser-Check.de 

http://www.Hochwasser-Check.de/
mailto:steinbeck@musikrat.de
mailto:steinbeck@musikrat.de
mailto:steinbeck@musikrat.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup%2BtdimpfnqAnvtjlsbu%5C%2Fef');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup%2BtdimpfnqAnvtjlsbu%5C%2Fef');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup%2BtdimpfnqAnvtjlsbu%5C%2Fef');
https://www.landmusik.org/
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ASB Kita Rasselbande Pottenstein
 

Frühlingsgrüße aus der Kita Rasselbande

Auch wenn der Schnee uns noch einmal überrascht hat,  so zieht doch langsam der Frühling bei uns ein. Es stand das
Osterfest  2021  vor  der  Tür  und  es  ist  für  uns  -  auch  nach  einem  Jahr  Pandemie  -  immer  noch  eine  besondere
Herausforderung, den Alltag zu organisieren. Letztlich machen diese Zeiten sehr deutlich, was uns im Leben wirklich wichtig
ist. Erstaunlicherweise sind es weniger die Shopping-Erlebnisse, als vielmehr der Kontakt zu anderen Menschen, der uns fehlt.
Gerne hätten auch wir wieder mit allen Kindern unserer Rasselbande gemeinsam Ostern gefeiert, dennoch kam auch in
Coronazeiten der Osterhase zu uns. Die Kinder haben fleißig Eier bemalt, ein Osterbrot gebacken, Ostergeschichten gehört
und  gemeinsam  das  Osterfest  gefeiert.  Der  Osterhase  hat  für  jedes  Kind  –  auch  für  die  zu  Hause  -  ein  Osternest
vorbeigebracht. 
Vielen herzlichen Dank nochmal an Frau Scholz für die Unterstützung des Osterhasens! 

Die Hortkinder haben sich ihre Osterferien wirklich mehr als verdient. Sie genossen ihre Freizeit bei bestem Wetter und guter
Laune im Wald. Dabei entstanden ein riesiges Tipi und wunderschöne Osternester aus Pappmache.

Kindergarten St. Christophorus Elbersberg

Leider  dürfen  wir  aufgrund des  aktuellen Inzidenzwertes über  100 nur  Notbetreuung  anbieten.  Viele  Aktivitäten mussten
deshalb ausfallen. Dennoch haben wir Mitarbeiter uns im Kindergarten etwas einfallen lassen:
  

Faschingszeit

Eine „Fasching-to-go-Tüte“ bescherte den Kindern zu Hause eine Faschingsüberraschung.

 
„Immer wieder kommt ein neuer Frühling…“
Mit  einer  Erzählschiene zeigten  wir  den  Kindern  online  die  Geschichte:  „Wie  das
Schneeglöckchen zu seiner Farbe kam.“ Was ist eine Erzählschiene? Die Erzählschiene ist
ein Holzbrett mit drei Führungsrillen, auf dem mit Papierfiguren unterschiedlichste Inhalte in
Wort, Bild und Bewegung ausgedrückt werden können. 

Fastenzeit/Osterzeit
Auch  die  Fasten-  und  Osterzeit  musste  im  Kindergarten
dieses Jahr  wieder  ausfallen.  Dennoch kam der Osterhase
und  versteckte  für  jedes  Kind  eine  Osterüberraschung.  An
verschiedenen  Nachmittagen  konnten  die  Kinder  mit  ihren
Eltern  ihr  Osternest  suchen.  Eine  Ostertüte  mit  der
Ostergeschichte stand zum Mitnehmen bereit.

Mit großer Begeisterung wurde diese Aktion angenommen -
danke für die vielen positiven Rückmeldungen!

CuraVivum neuer Betreiber des Seniorenhauses St. Elisabeth Pottenstein

Bereits  zum  01.04.2021  übernahm  die  CuraVivum  GmbH  das
Seniorenhaus  St.  Elisabeth  in  Pottenstein.  Nach  der  Insolvenz  des
vorherigen  Betreibers,  der  Dr.  Wiesent  Sozial  gGmbH,  steht  mit
CuraVivum  ein  erfahrener  Anbieter  bereit, Betreutes  Wohnen  und
Tagespflege auch zukünftig in der Stadt verlässlich anzubieten. 

„Dies ist  ein  wichtiger  Meilenstein,  damit  Seniorinnen und Senioren
aus Pottenstein und Umgebung diese wichtigen Sozialleistungen direkt
in  ihrer  bekannten  Umgebung  erhalten  können“,  so  Stefan  Leitner,
Geschäftsführer von CuraVivum. Das Unternehmen werde sich daher
auch über die eigentlichen Tätigkeiten hinaus in der Stadt Pottenstein
engagieren.

„Unser großer Dank gilt dem Ersten Bürgermeister, Herrn Frühbeißer.
Mit seiner Unterstützung konnte ein reibungsloser Übergang gewährleistet werden“. Sobald es die Pandemie zulässt, wird
sich das Unternehmen und seine Einrichtung St. Elisabeth bei einem Tag der Offenen Tür präsentieren. Bis dahin stehen
alle wichtigen Informationen und die Möglichkeit zur Platzanfrage auf der Website www.curavivum.de zur Verfügung.

http://www.curavivum.de/
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Verkaufsstellen: 
  

• Tourismusbüro Pottenstein (Rathaus) 
• Kaufhaus Seyferth, Pottenstein 
• Postfiliale „Bei Vroni“, Pottenstein
• Total-Tankstelle Sabine Elß, Pottenstein 

Telefonische Bestellungen: 09243/70841 (Zusendung mit Rechnung) 
Bestellungen per Mail: info@pottenstein.de (Zusendung mit Rechnung) 

Mehr Bücher, Wanderführer, Radwanderführer, Wander-, Rad- und Motorradkarten sowie
weitere Literatur zur Region Pottenstein und der gesamten Fränkischen Schweiz sind im
Tourismusbüro Pottenstein erhältlich.

2020, 2. Auflage 2021
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Helle 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten

Unsere Wohnung mit 90 m² in Pottensteins
Altstadt, 1. OG, steht ab Juni frei für neue
Bewohner. Neben den 3 Zimmern bietet sie
eine schöne Wohnküche mit Balkon, ein 
großes Bad sowie einen Auto-Stellplatz.

Haben Sie Interesse? Dann rufen Sie uns 
an: 09243/ 7017540.
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Wir wachsen weiter!
Aus diesem Grund suchen wir nach Verstärkung für unser Team.
  
Elektron  ist  ein  Dienstleister  im  Bereich  der  Electronic
Manufacturing  Services  aus  der  Metropolregion  Nürnberg.
Als Technologieunternehmen unterstützen wir  unsere Kunden
aus  der  Medizintechnik,  dem  Maschinenbau  und  anderen
Industriebranchen  mit  unseren  Dienstleistungen  im  Bereich
elektronischer Systeme und Komponenten.
  

Für weitere Auftragsvolumen in Weißenohe suchen wir 

Produktionsmitarbeiter (w/m/d) 
ab sofort in Vollzeit / Schichtarbeit

 
• Bestücken, Montage von Leiterplatten
• Klassifizierung/ Sichtkontrolle
• Wartung/Instandhaltung
• Logistiker

 

Detaillierte Angaben zu den Stellen finden Sie unter 
www.elektron-systeme.de
Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf an:  
bewerbung@elektron-systeme.de. 

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung!

Elektron Systeme und 
Komponenten GmbH & Co. KG
Im Neuacker 1
91367 Weißenohe
Tel.: 09192 9282-40

mailto:bewerbung@elektron-systeme.de
http://www.elektron-systeme.de/
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Fischereirecht 
am Fluss

in der Fränkischen Schweiz
zu kaufen gesucht

Gerne auch mit Gebäude, etc.

Tel.: 09131 9794416
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